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9. Mal 1972 
Pds. am ............. ······· 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Brandstätter und Genossen vom 
14.l"1ärz 1972, Nr.317/J, betreffend pauschale Schätzung gemäß 
§ 184 BAO, beehre ich mich mitzuteilen: 

Bei der Vorgangsweise der Finanzämter, von den als Betriebs~· 
ausgaben geltend gemachten Kraftfahrzeughaltungskosten einen 
bestimmten Prozentsatz für die private Nutzung auszuscheiden, 
handelt es sich um eine Praxis, die ausschließlich dem Zweck 
einer sowohl für die Abgabepflichtigen, als auch für die 
Finanzverwaltung wesentlich vereinfachten. Abgrenzung betrieb­
licher und privater Aufwendungen dient. Keinesfalls aber darf 
diese Praxis dazu führen, daß ein nicht unerheblicher Teil 
privater Kraftfahrzeughaltungskosten bei der Besteuerung ein­
kommensmindernd geltend gemacht werden kanno Diese überlegung 
fiihrte zu einer Prüfung des in der Vergangenheit vielfach mit 

einem Ausmaß von 20 bis 25 VoR .. angenommenen Privatanteiles 
der Kraftfahrzeughaltungskosten. Für den Ansatz eines höheren 
Privatanteiles erschien nicht so sehr die Frage von Bedeutung, 

ob bei den se.lbständig Eri.1erbstätigen das Ausmaß an Freizeit 
in den letzten Jahren. zugenommen hat, sondern der Umstand, daß 

das Kraftfahrzeug in der vorhandenen Freizeit, insbesondere 
an Wochenenden und Feiertagen in zunehmendem Maße Verwendung 
findet. Es kann nämlich wohl kaum ernstlich angenommen werden, 
daß die insbesondere an den Wochenenden und Feiertagen wachsen­
de Verkehrsdichte ausschließlich auf die von nichtselbständig 
Erwerbstätigen gefahrenen Kraftfahrzeuge zurückzufü..1u.--en ist. 
Vielmehr besteht bei Wochenend- und Urlaubsfahrten allgemeiI!­

die Tendenz, immer größere Entfernungen zurückzulegen. Häufig 
ist auch ein Zweitwohnsitz für eine erhöhte Privatnutzung des 
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Kraftfahrzeuges maßgebend9 Das eigene Kraftfahrzeug gilt somit '. 
bereits in vielen Fällen (selbstverständlich auch bei nichtselb­
ständig Erwerbstätigen) als Zeichen eines gehobenen privaten Le­
bensstandardso Ginge man bloß von der Annahme aus, daß ein Kraft­

fahrzeug an wochenenden und Feiertagen im gleichen Ausmaß für 

Privatfahrten Verwendung findet, wie an den Werktagen für betrieb­
liche Fahrten, dann würde dies bereits einem mehr als 30%igen 
Privatanteil entsprechen& Berücksichtigt man zusätzlich die Privat­
fahrten unter der woche und insbesonders während des Urlaubes, 
dann erscheint der im Erlaß vom 22 0 Juni 1970, Zlo2540810-9a/70, 
erwähnte Pauschalsatz von. 35 bis 40 v eH. 'lrlOhl kaum zu hoch gegrif­
fen. Wie in diesem Erlaß sowie in einem Ergänzungserlaß vom 

2409 .. 1970, Zl.2570307-9a/70, aber ausd.r:\icklich klargestellt wurde, 
bleibt es jedem Abgabepflichtigen selbstverständlich unbenommen, 
die Höhe des betrieblichen Nutzungsanteiles eines Kraftfahrzeuges 
naChZUi-'leisen bz-v: <7 glaubhaft zu machen, wenn in seinem besonderen 
Fall üer Pauschalsatz j:'Ü!.' den Pri vatan·te.il als zu hoch gegriffen 

b . t .~ . I" - ,. ~ • 1 • d . } T" d h d' 8]:-'r::c,e:J.ll 0 .lJl0se 'xlaUOna.I t:mac.llung Wlr ln erSC81' .ulnl6 ure le 
Fiillruü:::; eineS Fahrt·2;:c..buclles zu erbringen sein, sie kar.m j(~doch 

auch durch andere Darlegungen erfolgen. Dies wird insbesondere bei 
jenen Berufsgruppen der Fall sein, denen im Hinblick auf die Be­
sonderhei ten ihrer Berufsausübung die laufende Führung e.ines Fahr­
tenbuches nicht zumutbar ist .. 

In der Vergangenheit \.vurde unter Bezugnahme auf die obeneri'lähnten 
Erlässe mehrfach der \4unsch geäußert, jene Berufsgruppen , denen 
di.e Führung eines Fahrtenbuches nicht zugemutet ~lerden könne, er­
laßmäßig aufzuzähleno~ie~em wunsch \~lrde jedoch nicht entsprochen, 
und zwar unter Him-.reis darauf, daß eine vollstä.ndige Aufzählung 
jener Berufsgruppen, denen mit Rücksicht auf die Besonderheit ihrer 
Berufsausiibung die laufende Führung eines Fahrtenbuches nicht zu­
mutbar sei, schon im Hinblick auf die Vielfalt der Berufsgruppen 
und die in.nerhalb der verschiedenen Berufsgruppen völlig unter­
schiedlichen Verhältnisse nicht erfolgen könne .. Abgesehen davon 
wäre eine derartige taxative Aufzählung auch insofern problematisch, 
als sie den Eindruck erwecken \t-iürde, daß für die nicht aufgezä.hl..;. 
ten Berufsgruppen die Führung eines Fahrtenbuches als einzig zu­
lässiges Mittel zum Nachweis bZVI. zur Glaubhaftmachung des jeweili­
gen betrieblichen Anteiles an den Kraftfahrzeughaltungskosten an-
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zusehen sei~ Dies aber würde dem im § 166 BAO verankerten Grund­
satz der Unbeschränktheit und Gleichwertigkeit aller Beweismit­
tel widersprecheno 

Da den in der Anfrage aufgezeigten besonderen Verhältnissen 
der Tierärzte, bei denen die im oben erwähnten Erlaß bezeichneten 
Prozentsätze im Einzelfall möglicherweise als zu hoch gegriffen 

erscheinen, ohnedies durch die bestehende erlaßmäßige Praxis 
Rechnung getragen werden kann, sehe ich keine Veranlassung für 
diesbezügliche Änderungsmaßnahmeno 
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